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VERMERK 

zu freiberuflichen und unternehmerischen Nebentätigkeiten von Professoren 

 

§ 5 Abs. 2 HNtVO: 
1
Die freiberufliche Tätigkeit von Professoren, insbesondere in einem Architektur- oder Ingenieurbüro, einer 

Anwalts-, Wirtschaftsprüfer- oder Steuerberaterpraxis soll als Nebentätigkeit nur genehmigt werden, wenn sie in 
der Form einer Sozietät oder der Mitarbeit in einem Büro in Berlin oder in verkehrsgünstiger Lage zu Berlin 
ausgeübt wird und ihr Umfang es erlaubt, dass der Professor der Hochschule an einer bestimmten Zahl von 
Tagen für dienstliche Aufgaben voll zur Verfügung steht. 

2
Zwischen den Aufgaben sowie der sachlichen und 

personellen Ausstattung des Büros einerseits und den jeweiligen Hochschuleinrichtungen andererseits muss eine 
eindeutige Trennung gewährleistet sein.  

§ 5 Abs. 3 HNtVO: 
1
Für unternehmerische Tätigkeiten eines Professors gelten die Voraussetzungen des Absatzes 2 sinngemäß. 

2
Soweit es in besonderen Bereichen zur Förderung der Technologievermittlung geboten ist und dienstliche 

Interessen nicht entgegenstehen, kann die Dienstbehörde Ausnahmen von den genannten Voraussetzungen 
zulassen.  

Entscheidungshilfe zur Abgrenzung: 
 

 Selbständige Tätigkeit  

 

Freiberufliche Tätigkeit  Unternehmerische Tätigkeit 

 ist eine selbständig ausgeübte 
 wissenschaftliche, künstlerische, 
 schriftstellerische, unterrichtende oder 
 erzieherische Tätigkeit (vgl. § 18 EStG) 

 z.B.: selbständig tätige Ärzte, Zahnärzte,  
  Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare,  
  Vermessungsingenieure, Ingenieure,  
  Architekten, Wirtschaftsprüfer,  
  Steuerberater, Journalisten,   
  Dolmetscher 

 Freiberufler bieten i.d.R. reine 
Dienstleistungen an (kein Handel/ keine 
Produktion von Waren  

 Freiberufler fallen nicht unter die 
Gewerbeordnung 
 sie zahlen keine Gewerbesteuer 
 sie sind nicht im Handelsregister  
  eingetragen 

 die Entscheidung über die Freiberuflichkeit 
einer Tätigkeit trifft das Finanzamt 

 
 
 Nachweis: Erklärung des Professors, dass        die 
   die Bedingungen des § 5 Abs. 2 
   HNtVO erfüllt sind 

 

 ist die die Ausübung eines Gewerbes 

z.B.: industrielle Fertigung, Handwerk, Handel, 
 Gastronomie, Hotellerie, „einfache“  
 Dienstleistungen, Vertreter, Vermittler,  
 Agenturen, Geld- oder Vermögens-
 beratung 

 Unternehmerische Tätigkeit ist auch die 
Verwaltung eigenen Vermögens 

 unter unternehmerische Tätigkeiten fallen alle 
Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, KG) 

sowie alle sonstigen juristischen Personen des 
privaten Rechts 

sowie nichtrechtsfähige Vereine, soweit sie 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
unterhalten 

 unternehmerische Tätigkeiten fallen unter die 
Gewerbeordnung 
 Gewerbesteuerpflicht besteht 
  (ab einem jährl. Gewinn i.H.v. 24.000 €) 
 Eintragung im Handelsregister 

 Nachweis: Kopie des Handelsregistereintrags 
   und 
   Erklärung des Professors, dass        die 
     Bedingungen des § 5 Abs. 2 HNtVO 

    sinngemäß erfüllt sind 

 ggf. Ausnahmeentscheidung erforderlich 

 

Sozietät: 
(von societas = Gesellschaft) 

 

 zwei oder mehrere natürliche Personen (Sozien), die sich zur gemeinsamen 
Berufsausübung zusammengeschlossen haben 
 Personengesellschaft 
 GbR (vgl. § 709 ff. BGB) 

 eine Sozietät entsteht durch einen Gesellschaftsvertrag 

 eine Sozietät wird nicht in einem öffentlichen Register eingetragen 

 


